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Hinweis  Über die nicht berücksichtigten Einwendungen wurde an der 

Gemeindeversammlung vom 4. April 2019 gesamthaft bei der 
Planfestsetzung entschieden (§ 7 PBG). 
Die nachfolgenden Ausführungen und Stellungnahmen ent-
sprechen dem Meinungsbild des Gemeinderates gemäss An-
trag und Weisung zuhanden der Gemeindeversammlung.  
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  1. Vorbemerkungen 
Öffentliche Auflage  Die öffentliche Auflage und Anhörung gemäss § 7 PBG zur Re-

vision der Richtplanung Dänikon erfolgte während 60 Tagen 
vom 15.6.2018 bis 14.8.2018. 

   
Einwendungen  Während der Auflagefrist konnte sich jedermann zu den Ent-

würfen des Richtplans Siedlung und Landschaft (S+L) und zur 
Teilrevision des Richtplans Verkehr äussern und schriftliche 
Einwendungen dagegen vorbringen.  

Es gingen keine Einwendungen zum Richtplan Siedlung und 
Landschaft ein. Zum Richtplan Verkehr wurden 3 Schreiben mit 
2 Änderungsanträgen eingereicht (ohne ZPF, Nachbargemein-
den, Kanton). 

   
Anhörung  Die Nachbargemeinden Oetwil an der Limmat, Buchs, Otelfin-

gen, Hüttikon und Dällikon sowie die Zürcher Planungsgruppe 
Furttal (ZPF) wurden zur Anhörung eingeladen. 

Die Gemeinden Buchs, Dällikon und Oetwil an der Limmat ha-
ben gegen die Revision keine Anwendungen und verzichten auf 
eine Stellungnahme. 

   
Vorprüfung  Parallel zur öffentlichen Auflage wurde die Revisionsvorlage 

dem ARE zur Vorprüfung eingereicht. Die kantonalen Amtsstel-
len haben mit Schreiben vom 30. August 2018 zur Richtplanung 
Stellung genommen. 

   
Eingehende Prüfung  Der Gemeinderat hat sämtliche Einwendungen und Anträge 

eingehend geprüft.  

Soweit sich der Gemeinderat den eingereichten Anträgen an-
schliessen konnte, wurden die Richtpläne Siedlung und Land-
schaft sowie Verkehr entsprechend angepasst. 

  Über die nicht berücksichtigten Einwendungen ist gemäss § 7 
PBG ein Bericht zu erstellen. Der vorliegende Bericht behandelt 
alle Einwendungen und somit auch die nicht berücksichtigten 
Einwendungen. Die Einwendungen sind zusammengefasst, 
soweit sie analoge Anliegen betreffen. Im Interesse des Per-
sönlichkeitsschutzes sind Anträge lediglich nummeriert. Über 
die nicht berücksichtigten Einwendungen wird gesamthaft bei 
der Festsetzung der Richtpläne durch die Gemeindeversam-
mlung entschieden. Der vorliegende Bericht wird zusammen mit 
den übrigen Akten öffentlich aufgelegt und steht zur Einsicht-
nahme offen. 
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  2. Einwendungen  
  2.1 Richtplan Verkehr 
Einwendung 1 
LKW-Verkehr 

 Der LKW-Verkehr des Geigelmooshofs belastet die angrenzen-
den Wohnquartiere stark. Aufgrund der knappen Platzverhält-
nisse stellt besonders das Einbiegen der Lastwagen in die 
Baumgartenstrasse ein Sicherheitsrisiko für die Fussgänger 
dar.  

• Die Wohnquartiere seien vom LKW-Verkehr zu entlasten.  
• Es sei zu prüfen, ob eine Strasse gebaut werden kann, die 

direkt von der Hauptstrasse hinten hinauf zum Geigel-
mooshof führen würde. Als Entlastung für die Anwohner. 

Erwägungen  Der Richtplan Verkehr wird um eine entsprechende Handlungs-
anweisung ergänzt. 

Beschluss  Die Einwendung wurde berücksichtigt. 

   
Einwendung 2 
Veloweg 

 Swissgrid AG stimmt dem im Richtplan Verkehr dargestellten 
Velonetz zu, wenn die folgenden Auflagen und Vorschriften in 
die Baubewilligung aufgenommen werden:  

• Bei Bauarbeiten in der Nähe der Leitung ist grösste Vor-
sicht geboten, damit die Personensicherheit jederzeit ge-
währleistet ist. 

• Die Baustellenleitung vor Ort ist verpflichtet, die Einhaltung 
der SUVA-Richtlinie für den Einsatz von Kranen und Bau-
maschinen im Bereich elektrischer Freileitungen (Form 
1863.d) jederzeit sicherzustellen. 

• Ein besonderes Augenmerk gilt der Baustelleninstallation 
(Kranstandort / Schwenkradius) und dem Maschinenein-
satz. Insbesondere muss ein Kontakt oder eine unzulässi-
ge Annäherung von Maschinen oder Menschen an die 
spannungsführenden Teile der Anlage unbedingt vermie-
den werden. 

Erwägungen  Die Auflagen und Vorschriften werden zur Kenntnis genommen, 
sind jedoch nicht Gegenstand der Richtplanung.  

Beschluss  Die Einwendung wurde zur Kenntnis genommen. 
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  3. Anhörung der  
Nachbargemeinden 

Verzicht auf Stellungnahme  Die Gemeinden Buchs, Dällikon und Oetwil an der Limmat ha-
ben sich positiv zur Revision geäussert und keine Einwendun-
gen eingereicht resp. verzichten auf eine Stellungnahme. 

Gemeinde Hüttikon  Die Gemeinde Hüttikon ist, ausgenommen vom kommunalen 
Vernetzungskorridor, von der Revision nicht betroffen. 

Der westliche Vernetzungskorridor ist zu überprüfen und allen-
falls anzupassen.   

Erwägungen  Die Gemeinde Dänikon will am Richtplaneintrag festhalten. Die 
Umsetzung erfolgt jedoch in enger Koordination und Abstim-
mung mit der Nachbargemeinde, wenn Massnahmen auch die 
Zustimmung von Hüttikon erfordern. 

Beschluss  Das Anliegen wurde nicht berücksichtigt. 

   
Gemeinde Otelfingen  Der Gemeinderat Otelfingen unterstützt grundsätzlich die An-

bindung des Siedlungsgebiets von Dänikon an den Bahnhof 
Golfpark. Für eine weitere Planung wünscht er sich jedoch 
zwingend die gemeindeübergreifende Koordination sowie eine 
Absprache mit dem Golfpark.  

Erwägungen  Der Gemeinderat nimmt die Rückmeldung zur Kenntnis und will 
die weitere Planung in enger Koordination mit Otelfingen voll-
ziehen. 

Beschluss  Das Anliegen wurde berücksichtigt. 
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  4. Anhörung der Planungs-
region ZPF 

  4.1 Richtplan Siedlung & Landschaft 
Antrag 1: 
Ver- und Entsorgung 

 Im kommunalen Richtplan der Gemeinde Dänikon werde das 
Thema Ver- und Entsorgung nicht abgehandelt.  

Im Text soll dargelegt werden, warum das Thema Ver- und Ent-
sorgung nicht abgehandelt wird. 

Erwägungen  Der kommunale Richtplan fokussiert auf die Themen, in wel-
chen die Gemeinde in der Raumentwicklung ein Koordinations-
bedarf sieht und die Weichen im Hinblick auf die geplante Revi-
sion der Nutzungsplanung neu justiert werden sollen. Im Be-
reich der Ver- und Entsorgung besteht kein Handlungsbedarf 
zur Aufnahme von Themen in den Richtplänen. Sämtliche Pro-
jekte können losgelöst vom freiwilligen Richtplan Siedlung und 
Landschaft umgesetzt werden. Der Bericht wird dahingehend 
präzisiert. 

Beschluss  Das Anliegen wurde berücksichtigt. 

   
Antrag 2 
Karte Siedlung & Landschaft:  
Darstellung Siedlungsgebiet 

 Das Siedlungsgebiet sei in der Karte Siedlung und Landschaft 
nicht dargestellt. Es sei nicht ersichtlich, wo die Gemeinde noch 
Spielraum für Entwicklungen hätte. 

Die Begrenzung des Siedlungsgebiets soll in der Karte Sied-
lung und Landschaft dargestellt werden. 

Erwägungen  Dies ist nicht stufengerecht, da das Siedlungsgebiet im kanto-
nalen Richtplan abschliessend festgelegt ist und der kommuna-
le Richtplan einen anderen Betrachtungsmassstab besitzt 
(1:25'000 vs. 1:5'000). Es wird jedoch im Bericht auf das kanto-
nale Siedlungsgebiet als überkommunale Festlegung verwie-
sen.  

Beschluss  Das Anliegen wurde nicht berücksichtigt. 

   
Antrag 3 
Karte Siedlung & Landschaft:  
Gebiet mit niedriger baulicher Dichte 

 Der regionale Richtplan (RRP) definiere ein Gebiet mit niedriger 
baulicher Dichte. Dieses weise eine geringere räumliche Aus-
dehnung auf als die kommunale Festlegung "Wohngebiet nied-
rige Dichte". 

Die regionale Festlegung niedrige bauliche Dichte soll in der 
Karte Siedlung und Landschaft dargestellt werden. 

Erwägungen  Der Richtplan Siedlung und Landschaft wird entsprechend an-
gepasst.  

Beschluss  Das Anliegen wurde berücksichtigt. 
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Antrag 4 
Karte Siedlung & Landschaft:  
Gewässerrevitalisierung Bännengraben 

 Der Bännengraben werde in der kantonalen Revitalisierungs-
planung als prioritärer Abschnitt bezeichnet. Aufgrund der Lage 
der Gemeindegrenze sei auch Dänikon von einer Revitalisie-
rung dieses Gewässers betroffen. 

Die Festlegung Gewässerrevitalisierung Bännengraben soll 
gemäss dem RRP übernommen werden. 

Erwägungen  Die Festlegung Gewässerrevitalisierung Bännengraben wird 
gemäss dem am 16. Mai 2018 durch den Regierungsrat be-
schlossenen RRP (RRB Nr. 415/2018) angepasst. 

Beschluss  Das Anliegen wurde berücksichtigt. 

   
Empfehlung 1 
Karte Siedlung & Landschaft:  
Gewässerrevitalisierung  

 Die ZPF empfiehlt zu prüfen, ob auch der Oberwiesenbach revi-
talisiert werden kann, da eine Revitalisierung dieses Gewässers 
einen hohen ökologischen Nutzen aufweist.  

Erwägungen  Der Oberwiesenbach wurde in den 90er-Jahren im Rahmen der 
damaligen Melioration bereits revitalisiert und weist heute eine 
wenig beeinträchtigte Gewässer-Ökomorphologie auf. 
Im Rahmen der Richtplanung wird jedoch ein Vernetzungskorri-
dor zur Verbesserung der ökologischen Vernetzung entlang des 
Baches bezeichnet. 

Beschluss  Die Empfehlung wurde nicht berücksichtigt. 

   
Antrag 5 
Bericht Siedlung & Landschaft  
Bauliche Dichten 

 Die abgebildete Tabelle entspräche der Version des RRP, wel-
che die Delegiertenversammlung der ZPF am 31. März 2016 
verabschiedet hat. Im Rahmen des Festsetzungsverfahrens 
wurde diese Tabelle angepasst und an mit den Werte gemäss 
dem Leitfaden des Kantons abgestimmt.  
Die Tabelle der anzustrebenden baulichen Dichten soll derjeni-
gen gemäss dem festgesetzten RRP entsprechen, ebenso die-
jenigen Abschnitte im Kapitel "Kommunale Festlegungen Sied-
lung". Eine Gegenüberstellung zwischen den im RRP festgehal-
tenen Werten und den Werten gemäss rechtskräftiger BZO wä-
re aufschlussreich. 

Erwägungen  Zum Zeitpunkt der Erarbeitung der Richtpläne lag die vom Re-
gierungsrat beschlossene Version des regionalen Richtplans 
noch nicht vor. Im Rahmen des Festsetzungsprozesses wurden 
die Angaben der anzustrebenden baulichen Dichten angepasst. 

Die Tabelle der anzustrebenden baulichen Dichten wird gemäss 
dem am 16. Mai 2018 durch den Regierungsrat beschlossenen 
RRP (RRB Nr. 415/2018) angepasst. 

Beschluss  Das Anliegen wurde berücksichtigt.  
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Antrag 6 
Bericht Siedlung & Landschaft  
Arbeitsplatzgebiet 

 Der Gemeinderat Dänikon wolle eine teilweise Öffnung des 
Arbeitsplatzgebietes zu Wohnzwecken zulassen. Eine Öffnung 
des Areals für Wohnnutzungen wäre denkbar, wenn die wegfal-
lenden Nutzungsmöglichkeiten für das Gewerbe andernorts in 
der Gemeinde kompensiert würden. 

Auf die teilweise Öffnung des Arbeitsplatzgebietes zu Wohn-
zwecken soll verzichtet werden. Alternativ sollen Kompensati-
onsmöglichkeiten für die wegfallenden Nutzungsmöglichkeiten 
für das Gewerbe aufgezeigt werden. 

Erwägungen  Der Gemeinderat sieht von einer Öffnung der Gewerbezone zu 
Wohnzwecken ab. Die Ansiedlung aktiver Gewerbetriebe soll 
weiter gefördert werden.  

Beschluss  Das Anliegen wurde berücksichtigt. 

   
Antrag 7 
Bericht Siedlung & Landschaft  
Schlüsselareale 

 Gemäss kommunalem Richtplan werden die Nutzungsreserven 
der Areale Langwiesen und Hofacher in den kommenden 15 
Jahren benötigt, um die beabsichtigte Bevölkerungsentwicklung 
der Gemeinde zu ermöglichen. Diese Abschätzung kann auf-
grund fehlender Nachvollziehbarkeit nicht nachgeprüft werden. 

Die Berechnungsgrundlagen für die Abschätzung des Fas-
sungsvermögens des rechtskräftigen Zonenplans sowie der 
inneren Verdichtung sollen in einer Tabelle im Anhang des Tex-
tes nachvollziehbar dargelegt werden. 

Erwägungen  Der Richtplan besitzt einen Planungshorizont von 15 bis 20 
Jahren. In diesem Sinne bezeichnet der Richtplan Siedlung und 
Landschaft die analogen Entwicklungsreserven, wie dies der 
kantonale Richtplan macht. Im Unterschied zur kantonalen 
Richtplanung werden diese Reserven jedoch priorisiert und die 
Nutzungsabsichten definiert. Die Gemeinden können innerhalb 
dieser Gebiete Bauzonen ausscheiden, wenn der Bedarf dafür 
nachgewiesen ist. Der Nachweis erfolgt stufengerecht in der 
Nutzungsplanung.  

Beschluss  Das Anliegen wurde zur Kenntnis genommen. 
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Antrag 8 
Bericht Siedlung & Landschaft  
Innenentwicklung / Verdichtung 

 Die rechtskräftige BZO von Dänikon legt im Vergleich zu den 
Zielwerten des RRP generell niedrige bauliche Dichten fest. Da-
raus resultiere ein vergleichsweise hoher Ausbaugrad von 95%. 

Die Ausführungen zur Entwicklung baulicher Dichten sollen de-
taillierter vorgenommen und als behördenverbindlicher Inhalt in 
die entsprechenden Unterkapitel von Kapitel 3.4 aufgenommen 
werden. 

Erwägungen  Die regionalen Dichtevorgaben bilden einen integralen Be-
standteil des Richtplans von Dänikon. Im Rahmen der ange-
strebten Innenentwicklungsstrategie werden die baulichen Dich-
ten in der Nutzungsplanungsrevision überprüft und wo sinnvoll 
und ortsbaulich zweckmässig erhöht.  

Beschluss  Das Anliegen wurde im Hinblick auf die Revision der Nutzungs-
planung entgegengenommen. 

 
Antrag 9 
Bericht Siedlung & Landschaft  
Bevölkerungsentwicklung Gemeinde-
übergreifend 

 Gemäss Prognosen werde die Bevölkerung im Furttal über-
durchschnittlich wachsen. Gemäss Art. 15 Abs. 3 RPG sei die 
Grösse der Bauzonen künftig ausdrücklich über die Gemeinde-
grenzen hinaus abzustimmen. 

Es ist darzulegen, wie die Siedlungs- und Bevölkerungsentwick-
lung mit den anderen Gemeinden des unteren Furttals (Otelfin-
gen, Boppelsen, Hüttikon) abgestimmt wurde. 

Erwägungen  Die Gemeinde Dänikon nimmt die im regionalen Richtplan be-
zeichneten Wachstumsprognosen zur Kenntnis. Sie geht davon 
aus, dass diese Überlegungen in die strategischen Festlegun-
gen der Planungsregion zu den angestrebten baulichen Dichten 
und zur Entwicklung des Siedlungsgebiets eingeflossen sind.  

Mit der Berücksichtigung der regionalen Dichtestufen wird zu-
gleich die überkommunale Koordination sichergestellt.  

Beschluss  Das Anliegen wurde sinngemäss berücksichtigt. 
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Antrag 10 
Bericht Siedlung & Landschaft  
Siedlungsränder 

 Bei den Siedlungsrändern sei zwischen jenen entlang des be-
reits überbauten Siedlungsgebiets und jenen entlang des noch 
nicht überbauten Siedlungsgebiets zu unterscheiden. Bei Typ 1 
sei der Handlungsspielraum innerhalb des Baugebiets meist 
nur noch beschränkt, beim Typ 2 soll sich die Gestaltung des 
Siedlungsrands jedoch nicht nur einseitig auf das Landwirt-
schaftsland beschränken. 

Für die Siedlungsränder entlang des noch nicht überbauten 
Baugebiets soll als ergänzende Massnahme festgelegt werden, 
wonach auch entsprechende Vorschriften in die BZO aufzuneh-
men sind. 

Erwägungen  Die Richtplanung bezeichnet die bedeutenden Siedlungsränder 
und hält fest, dass im Rahmen der Nutzungsplanung Mass-
nahmen zur Aufwertung der Siedlungsränder zu prüfen seien.  

Beschluss  Das Anliegen wurde im Hinblick auf die Revision der Nutzungs-
planung entgegengenommen. 

   
Antrag 11 
Bericht Siedlung & Landschaft  
Gewässerrevitalisierung 

 Gemäss Text sollen sämtliche öffentlichen Gewässer ausser-
halb des Siedlungsgebiets revitalisiert werden. Die Karte. Sied-
lung und Landschaft lege aber nur ausgewählte Gewässerab-
schnitte fest. 

Der Widerspruch zwischen Text und Karte Siedlung und Land-
schaft zum Thema Gewässerrevitalisierung soll bereinigt wer-
den. 

Erwägungen  Der Widerspruch wird bereinigt. 

Beschluss  Das Anliegen wurde berücksichtigt. 
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  4.2 Richtplan Verkehr 
Antrag 12 
Reitweg 

 Die Fassung des RRP, welche von der Delegiertenversamm-
lung zu Handen der Festsetzung durch den Regierungsrat ver-
abschiedet wurde, enthielt einen neuen Reitweg entlang der 
nördlichen Flanke des Altbergs. Im Rahmen des Festsetzungs-
verfahrens wurde festgestellt, dass Konflikte zwischen den ver-
schiedenen Nutzergruppen auf dem Wegnetz in der Flanke des 
Altbergs gering seien und die Festsetzung eines neuen Reitwe-
ges nicht rechtfertigen. 
Gemäss RRP ist auf die Darstellung des Reitweges entlang der 
Flanke des Altbergs zu verzichten. 

Erwägungen  Zum Zeitpunkt der Richtplanerarbeitung lag die vom Regie-
rungsrat beschlossene Version des regionalen Richtplans noch 
nicht vor. Im Rahmen des Festsetzungsprozesses wurde das 
Reitwegnetz überarbeitet. 

Der Richtplan Verkehr wird gemäss dem am 16. Mai 2018 
durch den Regierungsrat beschlossenen RRP (RRB Nr. 
415/2018) angepasst. 

Beschluss  Das Anliegen wurde berücksichtigt. 

   
Antrag 13 
Ziele Verkehr 

 Die Schlüsselareale Langwiesen und Hofacher würden grund-
sätzlich aufgrund ihrer Distanz zur Bushaltestelle keine schlech-
ten Voraussetzungen aufweisen, damit das bei der Aktivierung 
dieser Gebiete entstehende Verkehrsaufkommen zu einem 
grossen Teil mit dem Bus abgewickelt werden könne. Entspre-
chende Anreize seien zu setzen. 

Es soll geprüft werden, mit welchen Anreizen sichergestellt wer-
den kann, dass der bei der Aktivierung der Schlüsselareale 
entstehende Neuverkehr zu einem möglichst grossen Teil über 
den Bus abgewickelt werden kann. 

Erwägungen  Wenn dannzumal diese Gebiete eingezont werden, können 
entsprechende Massnahmen geprüft und umgesetzt werden. 
Auf der Stufe Richtplanung werden diese Gebiete als mittel- bis 
langfristige Entwicklungsoptionen bezeichnet.  

Mit der angestrebten Verbesserung der Fuss- und Veloverbin-
dung Richtung Bahnhof Golfpark Otelfingen (vgl. Festsetzung 
Richtplan 5.4.5 und 5.4.6) wird der ÖV-Zugang zum Bahnhof 
Golfpark Otelfingen verbessert. Dank dieser Massnahme wird 
die Langsamverkehrsverbindung und somit die Benützung des 
Bahnhofs Golfpark insbesondere für das Unterdorf und das 
Gebiet Langwiesen attraktiver.  

Beschluss  Das Anliegen wurde im Hinblick auf die weitere Planung entge-
gengenommen.  
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  5. Kantonale Vorprüfung 
Stellungnahme ARE  Die Revisionsvorlage, bestehend aus der Richtplankarte Sied-

lung und Landschaft, dem Bericht gemäss Art. 47 RPV sowie 
dem Bericht Fokusgebiete (Detailkonzept Siedlungsentwick-
lung), wurde dem kantonalen Amt für Raumentwicklung (ARE) 
zur Vorprüfung eingereicht.  

Mit Schreiben vom 30. August 2018 hat das ARE zur Vorlage 
Stellung genommen. 

   
Antrag 1 
Richtplankarte Siedlung & Landschaft 
Legende 
 

 Bei den Themen Siedlung und Landschaft wird jeweils zwi-
schen kommunalen und überkommunalen Festlegungen unter-
schieden. Diese Aufteilung ist beim Thema öffentliche Bauten 
und Anlagen nicht vorhanden. 

Damit zwischen kommunalen und überkommunalen Festlegun-
gen unterschieden werden kann, sind unter "Öffentliche Bauten 
und Anlagen" analog den Themen Siedlung und Landschaft die 
Untertitel "kommunale Festlegungen" und "überkommunale 
Festlegungen" zu ergänzen. 

Erwägungen  Die Legende wird entsprechend präzisiert.  

Beschluss  Das Anliegen wurde berücksichtigt.  

   
Antrag 2 
Richtplankarte Siedlung & Landschaft 
Natur- und Landschaftsschutz 
 

 Im vorliegenden Richtplan sind nicht alle kommunalen Objekte 
des festgesetzten Natur- und Landschaftsschutzinventars von 
1999 abgebildet. Um im Rahmen von Bauvorhaben eine früh-
zeitige Berücksichtigung der Schutzobjekte zu gewährleisten, 
sind sämtliche festgesetzten kommunalen Objekte des Natur- 
und Landschaftsschutzinventars abzubilden. 

Erwägungen  Die Gemeinde Dänikon weist eine Vielzahl von kommunalen 
Natur- und Landschaftsschutzobjekten auf. Das Darstellen der 
zahlreichen Objekte in der Richtplankarte Siedlung & Land-
schaft wirkt sich jedoch negativ auf die Lesbarkeit der anderen 
Planinhalte aus und wird daher als nicht zweckmässig betrach-
tet. Um im Rahmen von Bauvorhaben eine frühzeitige Berück-
sichtigung der Schutzobjekte zu gewährleisten, wird im Richt-
plantext auf die festgesetzten kommunalen Objekte des Natur- 
und Landschaftsschutzinventars verwiesen.  

Das Inventar wird zudem nicht durch die Gemeindeversamm-
lung, sondern durch den Gemeinderat festgesetzt, weshalb die 
Bezeichnung im Richtplan nicht zweckmässig ist. In der Folge 
müsste der Gemeinderat eine Inventaranpassung der Gemein-
deversammlung vorlegen. 

Beschluss  Das Anliegen wurde sinngemäss berücksichtigt.  
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Antrag 3 
Richtplankarte Siedlung & Landschaft 
Gewässerrevitalisierungen 
 

 Es ist zu prüfen, ob auch der Oberwiesenbach in der Richtplan-
karte mit der Signatur "Gewässerrevitalisierung" belegt wird. 
Die im festgesetzten regionalen Richtplan eingetragenen Ge-
wässerrevitalisierungen (Furtbach und Bännengraben) sind als 
"Überkommunale Festlegung" einzutragen. 

Erwägungen  Die Festlegung Gewässerrevitalisierung des Bännengraben 
wird gemäss dem am 16. Mai 2018 durch den Regierungsrat 
beschlossenen RRP (RRB Nr. 415/2018) angepasst. Die Revi-
talisierung des Furtbaches wird ebenfalls in der Karte darge-
stellt (Festsetzung im kantonalen Richtplan durch den KR am 
22.10.2018).s 

Der Oberwiesenbach wurde in den 90er-Jahren im Rahmen der 
damaligen Melioration bereits revitalisiert und weist heute eine 
wenig beeinträchtigte Gewässer-Ökomorphologie auf. 
Im Rahmen der Richtplanung wird jedoch ein Vernetzungskor-
ridor zur Verbesserung der ökologischen Vernetzung entlang 
des Baches bezeichnet. 

Beschluss  Das Anliegen wurde teilweise berücksichtigt.  

   
Antrag 4 
Richtplankarte Siedlung & Landschaft 
Vernetzungskorridore 

 Hinsichtlich einer besseren Lesbarkeit wird empfohlen, die Sig-
naturen für die kommunalen und die überkommunalen Vernet-
zungskorridore dahingehend zu überarbeiten, dass sie besser 
voneinander unterschieden werden können. 

Erwägungen  Die Lesbarkeit wird verbessert.  

Beschluss  Das Anliegen wurde berücksichtigt.  

   
Antrag 5 
Richtplankarte Verkehr 
Übergeordnete Festlegungen 

 Die übergeordneten Festlegungen sind komplett und unverän-
dert gemäss dem festgesetzten regionalen Richtplan wiederzu-
geben. 

Erwägungen  Die übergeordneten Festlegungen werden gemäss dem am 
16. Mai 2018 durch den Regierungsrat beschlossenen RRP 
(RRB Nr. 415/2018) angepasst. 

Beschluss  Das Anliegen wurde berücksichtigt.  

 
Antrag 6 
Richtplankarte Verkehr 
Schlüsselareale 

 Gemäss den Anträgen aus dem Bereich Siedlung sind die bei-
den Areale Hofacher und Langwiesen als Schlüsselareale zu 
streichen. Demzufolge ist auch der vorliegende Verkehrsplan 
dahingehend anzupassen. 

Erwägungen  Siehe Erwägungen zu Antrag 16.  

Beschluss  Das Anliegen wurde nicht berücksichtigt.  
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Empfehlung 1 
Bericht  
Anlass - Mitwirkung der Bevölkerung 
(Kap. 1.1) 

 Bei der vorliegenden Planung wurde die Bevölkerung nicht ein-
bezogen. Weil der Einbezug der Bevölkerung bei Innenentwick-
lungsprozessen entscheidend sein kann, wird empfohlen, die 
Bevölkerung in den weiteren Verfahrensschritten zum kommu-
nalen Richtplan einzubeziehen. 

Erwägungen  Die Bevölkerung wurde in die Planung einbezogen. Im Rahmen 
einer Abendveranstaltung wurde der interessierten Bevölkerung 
das räumliche Entwicklungskonzept "Konzeption 2.035" vorge-
stellt und diskutiert. Mittels informeller Mitwirkung hatte die Be-
völkerung die Möglichkeit, zur Konzeption 2.035 Stellung zu 
nehmen. Die eingegangenen Anregungen wurden in der Ar-
beitsgruppe diskutiert und flossen in die Ausarbeitung der 
Richtpläne ein.   

Weiter fanden Grundeigentümergespräche mit den Landeigen-
tümern der Entwicklungsoptionen statt um die gemeindliche 
Stossrichtung zu erläutern und diskutieren.  

Beschluss  Die unzutreffende Aussage wurde zur Kenntnis genommen. 

   
Antrag 7 
Bericht  
Ziele und Leitsätze 
(Kap. 3.1) 

 Im vorliegenden Kapitel sind die behördenverbindlichen Ziele 
und Leitsätze des Siedlungs- und Landschaftsplans aufzufüh-
ren. Die Ziele und Leitsätze sind klar als Richtplan-Ziele und 
nicht als Ziele der "Konzeption 2.035" zu deklarieren. 

Erwägungen  Die Konzeption 2.035 bildet die Basis der Richtplanung. Die im 
Richtplan formulierte gemeindliche Entwicklungsstrategie baut 
auf diesem Konzept auf. 

Beschluss  Das Anliegen wurde berücksichtigt.  

   
Antrag 8 
Bericht  
Ziele und Leitsätze 
(Kap. 3.1) 

 Weil sich die Siedlungsentwicklung bei Gemeinden in ländli-
chen Handlungsräumen auf die Ausschöpfung der Innenent-
wicklungspotenziale, und nicht auf Neueinzonungen auszurich-
ten hat, sind die Kernthemen stärker auf die Ausschöpfung und 
Aktivierung der Innenentwicklungspotenziale auszurichten. 

Erwägungen  Der Gemeinderat ist sich der übergeordneten Stossrichtung für 
die Gemeindeentwicklung im Handlungsraum "Landschaft unter 
Druck" bewusst. Der Gemeinderat legt den Fokus auf die In-
nenentwicklung und die Aktivierung von Innenentwicklungspo-
tenzialen, weshalb die Ziele im Richtplantext geschärft wurden. 

Im Rahmen der kommunalen Richtplanung, welche einen Pla-
nungshorizont von 15 bis 20 Jahren aufweist, werden jedoch 
auch die noch nicht eingezonten Entwicklungsoptionen im kan-
tonalen Siedlungsgebiet in die mittelfristige Planung miteinbe-
zogen. 

Beschluss  Das Anliegen wurde berücksichtigt.  

   
  



  Revision Richtplanung  
Bericht zur Mitwirkung 
 

    
 
 

   

 16 Suter • von Känel • Wild • AG 

Antrag 9 
Bericht  
Übergeordnete Festlegungen 
(Kap. 3.3) 

 Die Abbildung zu den Dichtevorgaben für Misch- und übriges 
Siedlungsgebiet entspricht nicht dem vom Regierungsrat fest-
gesetzten regionalen Richtplan. Im vorliegenden Richtplan sind 
die anzustrebenden baulichen Dichten des festgesetzten regio-
nalen Richtplans abzubilden. 

Auf Seite 11 steht in der Klammerbemerkung zum regionalen 
Richtplan Siedlung und Landschaft, dass dieser noch nicht ge-
nehmigt ist. Diese Aussage ist anzupassen, weil der regionale 
Richtplan bereits vom Regierungsrat festgesetzt ist (auch wenn 
er noch nicht in Rechtskraft erwachsen ist). 

Erwägungen  Zum Zeitpunkt der Richtplanerarbeitung lag die vom Regie-
rungsrat beschlossene Version des regionalen Richtplans noch 
nicht vor. Im Rahmen des Festsetzungsprozesses wurden die 
Angaben der anzustrebenden baulichen Dichten angepasst. 

Die Dichtevorgaben werden gemäss dem am 16. Mai 2018 
durch den Regierungsrat beschlossenen RRP (RRB Nr. 
415/2018) angepasst.  

Beschluss  Das Anliegen wurde berücksichtigt.  

   
Antrag 10 
Bericht  
Erweiterter Dorfkern 
(Kap. 3.4) 

 Für die Gebiete "Erweiterter Dorfkern" wird festgehalten, dass 
flexiblere und weniger restriktive Kern- und Wohnzonenbestim-
mungen festgelegt werden sollen. Weil diese Formulierung sehr 
offen und unspezifisch formuliert ist, können die ortsbaulichen 
Auswirkungen nicht abgeschätzt werden. Weil aber speziell in 
ländlichen Handlungsräumen ein Fokus auf qualitätssichernde 
Massnahmen im Ortszentrum zu legen ist, sind die Leitgedan-
ken und Zielsetzungen zu überarbeiten. 

Für den Eintrag "Erweiterter Dorfkern" sind die Ziele und Leit-
gedanken im Sinne der obigen Ausführungen zu präzisieren 

Erwägungen  Es handelt sich um grössere Baulücken, in denen weniger die 
Erhaltung der Bausubstanz als vielmehr eine qualitätsvolle Wei-
terentwicklung an der Nahtstelle zum historischen Ortskern 
Gegenstand der BZO sein wird. 

Beschluss  Das Anliegen wurde berücksichtigt.  
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Antrag 11 
Bericht  
Erweiterter Dorfkern 
(Kap. 3.4) 

 Die Ziele und Leitgedanken des Karteneintrags "Ortskern ent-
wickeln" sind im Bericht darzulegen, ansonsten ist dieser Ein-
trag in der Karte zu streichen. 

Erwägungen  Der Eintrag "Ortskern entwickeln" ist Bestandteil der Festset-
zung zum "erweiterten Ortskern". Der Bericht wurde diesbezüg-
lich geschärft.  

Beschluss  Das Anliegen wurde berücksichtigt.  

   
Antrag 12 
Bericht  
Wohngebiete niedrige Dichte 
(Kap. 3.4) 

 Dem Gebiet zwischen Lettenstrasse und Weiheracherstrasse 
ist eine mittlere bauliche Dichte, analog der Festlegung im regi-
onalen Richtplan, zuzuweisen. Falls an einer niedrigen bauli-
chen Dichte festgehalten werden soll, müsste dies zwingend 
und nachvollziehbar im Bericht dargelegt und mit der Zürcher 
Planungsgruppe Furttal abgestimmt werden. 

Erwägungen  Dem Gebiet zwischen Lettenstrasse und Weiheracherstrasse 
wird eine mittlere bauliche Dichte, analog der Festlegung im 
regionalen Richtplan, zugewiesen.  

Beschluss  Das Anliegen wurde berücksichtigt.  
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Antrag 13 
Bericht  
Wohngebiete niedrige Dichte 
(Kap. 3.4) 

 Zur Nachvollziehbarkeit des Innenentwicklungspotenzials sind 
für die Wohngebiete mit niedrigen Dichten einerseits die beste-
henden baulichen Dichten den anzustrebenden Zielwerten des 
regionalen Richtplans gegenüberzustellen, und andererseits 
sind Massnahmen zur Erhöhung der Nutzungsdichte aufzufüh-
ren (z.B. Massnahmen zur Förderung des Generationenwech-
sels). 

Bei der Wiedergabe der Dichtestufen gemäss regionalem Richt-
plan sind die vom Regierungsrat festgesetzten Dichtestufen 
aufzuführen. Dies betrifft die gesamte vorliegende Richtplanvor-
lage. 

Erwägungen  Die Dichtevorgaben werden gemäss dem am 16. Mai 2018 
durch den Regierungsrat beschlossenen RRP (RRB Nr. 
415/2018) angepasst.  
In den mit niedriger Dichte bezeichneten Wohngebieten sind 
gemäss heutiger Bau- und Zonenordnung bauliche Dichten von 
1 m3/m2 in der Wohnzone W1 und 1.2 m3/m2 in der Wohnzone 
W2A möglich. Im Rahmen der Revision der Nutzungsplanung 
ist zu prüfen, ob eine Erhöhung der Dichte im Spektrum der 
regionalen Festlegung ortsbaulich sinnvoll ist.  

Im Gegensatz zur baulichen Dichte (Ausnützungsziffer/Bau-
masse) existiert zur Steuerung der Personendichte kein rechts-
verbindliches Instrument. Eine zielführende Innenentwicklung 
ist jedoch eng an die Erhöhung der Nutzungsdichte gekoppelt, 
wobei dies nicht zwingend mit einer Erhöhung der baulichen 
Dichte einhergehen muss. Die Strukturanalyse hat ergeben, 
dass die Nutzungsdichte im einfamilienhausgeprägten Oberdorf 
tief und der Altersdurchschnitt hoch ist. Der bereits laufende 
Prozess des Generationenwechsels kann in diesem Gebiet so-
wohl zu einer Verjüngung der Bevölkerung als auch zu einer 
Steigerung der Nutzungsdichte führen.  
Da aber viele ältere Menschen das bekannte Wohnumfeld 
schätzen und nicht wegziehen möchten, erfolgt der Generatio-
nenwechsel oftmals nur sehr langsam. Durch das Schaffen/För-
dern eines für die alternde Bevölkerung ansprechenden Wohn-
angebotes in der näheren Umgebung kann die Gemeinde je-
doch steuernd Einfluss nehmen.  

Beschluss  Das Anliegen wurde berücksichtigt.  
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Antrag 14 
Bericht  
Wohngebiete mittlere Dichte 
(Kap. 3.4) 

 Im Bericht ist darzulegen, mit welchen Strategien und Mass-
nahmen die Gemeinde die Innenentwicklungspotenziale in den 
Wohngebieten mittlerer Dichte ausschöpfen will. 

Erwägungen  Im Rahmen der Revision der Nutzungsplanung (Erarbeitung der 
gemeindlichen Innenentwicklungsstrategie) werden die Dichten 
geprüft und mit den vorgegebenen Zielwerten des regionalen 
Richtplans abgestimmt.  

Beschluss  Das Anliegen wurde im Hinblick auf die Nutzungsplanungsrevi-
sion entgegengenommen. 

   
Antrag 15 
Bericht  
Arbeitsplatzgebiet 
(Kap. 3.4) 

 Da keine Gründe ersichtlich sind, weshalb die einzige Gewer-
bezone für Wohnnutzungen geöffnet werden soll, ist der letzte 
Satz unter "Arbeitsplatzgebiet" zu streichen. 

Vielmehr soll die Gemeinde aufzeigen, wie sie die einzige Ge-
werbezone auf ihrem Gemeindegebiet planungsrechtlich si-
chern will. 

Erwägungen  Der Gemeinderat sieht von einer Öffnung der Gewerbezone zu 
Wohnzwecken ab. Die Ansiedlung aktiver Gewerbetriebe soll 
weiter gefördert werden. 

Beschluss  Das Anliegen wurde berücksichtigt.  

   
Antrag 16 
Bericht  
Schlüsselareale 
(Kap. 3.4) 

 Die beiden Gebiete Hofacher und Langwiesen sind als Schlüs-
selareale zu streichen. Aufgrund des übergeordneten Richt-
planauftrags zur Ausschöpfung der Innenentwicklungspotenzia-
le ist der Fokus der Gemeindeentwicklung auf die bestehenden 
Bauzonen zu legen und die Schlüsselareale vor diesem Hinter-
grund neu zu definieren. 

Die unter den Erläuterungen dargelegte Aussage, wonach die 
Areale Hofacher und Langwiesen in den kommenden 15 Jahren 
für die Aufnahme des Bevölkerungszuwachses benötigt wer-
den, ist nicht nachvollziehbar und aufgrund der obigen Darle-
gungen zu streichen. 

Erwägungen  Der Richtplan besitzt einen Planungshorizont von 15 bis 20 
Jahren. In diesem Sinne bezeichnet der Richtplan Siedlung und 
Landschaft die analogen Entwicklungsoptionen, wie dies der 
kantonale Richtplan macht. Im Unterschied zur kantonalen 
Richtplanung werden diese Reserven jedoch priorisiert und die 
Nutzungsabsichten definiert. Die Gemeinden können innerhalb 
dieser Gebiete das Ausscheiden von Bauzonen beantragen, 
wenn der Bedarf dafür nachgewiesen ist. Der Nachweis erfolgt 
stufengerecht in der Nutzungsplanung. 

Beschluss  Das Anliegen wurde nicht berücksichtigt.  
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Empfehlung 2 
Bericht  
Quartiererneuerung 
(Kap. 3.4) 

 Unter den Erläuterungen wird dargelegt, dass "gute Randbe-
dingungen" in der BZO zu schaffen sind, damit das Quartier 
etappenweise erneuert werden kann. Hinsichtlich einer klaren 
Praxisanwendung wird empfohlen, den Begriff "gute Randbe-
dingungen" mit konkreten Vorschlägen und Massnahmen zu 
ergänzen. 

Erwägungen  Gute Randbedingungen können zum Beispiel mit einem Nut-
zungsbonus geschaffen werden, wobei die Grundeigentümer 
diesbezüglich auch qualitative Mehranforderungen zu erfüllen 
haben. 

Beschluss  Das Anliegen wurde berücksichtigt.  

 
Empfehlung 3 
Bericht  
Vernetzungskorridor 
(Kap. 3.5) 

 Es werden insgesamt fünf Vernetzungskorridore in Nord-Süd-
Ausrichtung dargestellt. Von diesen Korridoren befinden sich 
zwei ausschliesslich ausserhalb des Siedlungsgebietes und 
werden durch die Dänikerstrasse getrennt. Damit die Vernet-
zungskorridore ihre ökologisch wertvolle Verbindungsfunktion 
wahrnehmen können, wird empfohlen, Massnahmen zur 
Schliessung dieser Lücke zu formulieren (wie z.B. die Schaf-
fung von Amphibiendurchlässen). 

Erwägungen  Entsprechende Massnahmen können durch den Kanton im 
Rahmen von Strassenbauprojekten umgesetzt werden.  

Beschluss  Die Empfehlung wurde zur Kenntnis genommen.  

   
Antrag 17 
Bericht  
Gewässerrevitalisierung 
(Kap. 3.4) 

 Im vorliegenden Abschnitt wird als neue kommunale Festle-
gung "Gewässerräume: Sämtliche öffentlichen Gewässer aus-
serhalb des Siedlungsgebiets" genannt. Es ist anzunehmen, 
und würde auch dem Eintrag in der Richtplankarte entsprechen, 
dass nicht "Gewässerräume", sondern "Gewässerrevitalisierun-
gen" gemeint sind. 

In Kap. 3.5 ist der Begriff "Gewässerräume" durch "Gewässer-
revitalisierungen" zu ersetzen. 

Erwägungen  Der Bericht wird angepasst. 
Beschluss  Das Anliegen wurde berücksichtigt. 

   

  



  Revision Richtplanung  
Bericht zur Mitwirkung 
 

    
 
 

   

 21 Suter • von Känel • Wild • AG 

Empfehlung 4 
Bericht Strassenraum 
(Kap. 4.4) 

 Die Revision des kommunalen Richtplans Verkehr ist konform 
mit der Lärmschutz-Verordnung (LSV). Der Fokus des Ver-
kehrsplans liegt auf einer siedlungsverträglichen Verkehrsab-
wicklung. Der Teilabschnitt Unter-/Oberdorfstrasse soll umge-
staltet werden, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Aus 
Sicht des Lärmschutzes wäre es sinnvoll, bei Umgestaltungen 
auch der akustisch guten Gestaltung der Strassen- und Sied-
lungsräume Beachtung zu schenken. Im Vordergrund stehen 
dabei Massnahmen zur aktiven Förderung der akustischen 
Aufenthaltsqualität.  

Die Revision des Verkehrsplanes bietet die Gelegenheit, 
Grundsätze zur Förderung der Klang- und Aufenthaltsqualität 
von öffentlichen Räumen festzulegen. Diese werden in der LSV 
zwar noch nicht vorgeschrieben, sollen bei einer zukünftigen 
Revision jedoch sicher thematisiert werden. Die Gemeinde Dä-
nikon würde mit der Festsetzung des Ziels von akustisch quali-
tativen Strassenräumen die absehbare Entwicklung der LSV in 
diese Richtung bereits berücksichtigen. Aus diesem Grund wird 
empfohlen, den Abschnitt "Strassenraumgestaltung" wie folgt 
zu ergänzen: "Die Strassenraumgestaltung soll auch unter Be-
rücksichtigung von Prinzipien zur Verbesserung der Klangquali-
tät erfolgen." 

Erwägungen  Der Gemeinderat will die Klang- und Aufenthaltsqualität von 
öffentlichen Räumen projektbezogen verbessern. 

Beschluss  Die Empfehlung wurde zur Kenntnis genommen. 

   

   

 
 


